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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1), 
insbesondere Refiner, sowie ein Verfahren zur 
Behandlung von Fasern (3) eines Fasern (3) 
beinhaltenden Stoffgemischs (2), wobei die 
Vorrichtung zumindest ein Austrittselement (11) zum 
Durchlass des faserhaltigen Stoffgemisches (2) mit 
einer Austrittsöffnung (12) und zumindest einer die 
Austrittsöffnung (12) in eine Umfangsrichtung 
umgebend angeordneten ersten Mahloberfläche (8), 
sowie zumindest eine Zustellvorrichtung (18) zur 
Positionierung des Austrittselements (11) umfasst und 
wobei zur Behandlung des Fasern (3) beinhaltenden 
Stoffgemischs (2) ein bewegbarer Behandlungskörper 
(7) mit einer zweiten Mahloberfläche (9) relativ zum 
zumindest einen Austrittselement (11) 
gegenüberliegend angeordnet ist, wobei bei 
Durchlass des Fasern (3) beinhaltenden 
Stoffgemisches (2) durch das Austrittselement (11) 
eine spaltförmige Behandlungszone (16) zwischen 
der ersten Mahloberfläche (8) des Austrittselements 
(11) und einer stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche
(10) der zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren 
Behandlungskörpers (7) ausgebildet ist.

Fig.7
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1), insbesondere Refiner, sowie ein Verfah­

ren zur Behandlung von Fasern (3) eines Fasern (3) beinhaltenden Stoffgemischs

(2),  wobei die Vorrichtung zumindest ein Austrittselement (11) zum Durchlass des 

faserhaltigen Stoffgemisches (2) mit einer Austrittsöffnung (12) und zumindest ei­

ner die Austrittsöffnung (12) in eine Umfangsrichtung umgebend angeordneten 

ersten Mahloberfläche (8), sowie zumindest eine Zustellvorrichtung (18) zur Positi­

onierung des Austrittselements (11) umfasst und wobei zur Behandlung des Fa­

sern (3) beinhaltenden Stoffgemischs (2) ein bewegbarer Behandlungskörper (7) 

mit einer zweiten Mahloberfläche (9) relativ zum zumindest einen Austrittselement

(11) gegenüberliegend angeordnet ist, wobei bei Durchlass des Fasern (3) bein­

haltenden Stoffgemisches (2) durch das Austrittselement (11) eine spaltförmige 

Behandlungszone (16) zwischen der ersten Mahloberfläche (8) des Austrittsele­

ments (11) und einer stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche (10) der zweiten 

Mahloberfläche (9) des bewegbaren Behandlungskörpers (7) ausgebildet ist.

Fig. 7
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Behandlung von Fa­

sern, insbesondere Zellstoff, eines Fasern bzw. Zellstoff beinhaltenden Stoffge­

mischs, wobei nur eine Teilfläche einer zweiten Mahloberfläche eines bewegbaren 

Behandlungskörpers relativ zu einer ersten Mahloberfläche stoffgemischbeauf­

schlagt wird.

Fasern für die Textil- und insbesondere Papierindustrie müssen im Allgemeinen 

für den späteren Einsatz behandelt bzw. bearbeitet werden, damit das daraus her­

gestellte Produkt wie z.B. Papier die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Fes­

tigkeit, Oberflächengüte, Bedruckbarkeit und dergleichen aufweisen kann.

Am häufigsten sind in der Papierindustrie Mahlverfahren mittels Mahlaggregaten, 

insbesondere Refinern, anzutreffen. Dem Fachmann sind hierbei eine Vielzahl von 

möglichen Anordnungen von Mahloberflächen bekannt, zwischen denen eine Be­

handlung der Fasern eines Stoffgemischs bzw. Stoffmittels erfolgt. Die Mahlober­

flächen sind in der Regel mit einzelnen Zähnen, Stegen, Zahnreihen oder derglei­

chen bestückt, zwischen denen Rillen, Nuten oder dergleichen ausgebildet sind. 

Derartige messerbesetzte Mahloberflächen oder auch die Mahlwerkzeuge werden 

häufig als (Mahl- )Garnituren bezeichnet.

Üblicherweise wird das Stoffgemisch bei der Behandlung zwischen die Mahlober­

flächen eingepresst und in einer Bearbeitungs- oder Behandlungszone bearbeitet. 

Je nach Anordnung der Mahlwerkzeuge bzw. Mahloberflächen wird die Bearbei­

tungszone zwischen einer einseitig rotierenden Mahloberfläche (z.B. Rotor-Stator 

Anordnung eines Einscheibenrefiners) oder zwischen gegeneinander rotierenden 

Mahloberflächen (z.B. Doppelscheibenrefiner) bearbeitet. Auch andere Refiner, 
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wie etwa Trommel- oder Kegelrefiner funktionieren nach diesem Prinzip. Auch bei 

ähnlichen Verfahren, wie etwa dem Dispergieren, werden Mahl-, Bearbeitungs- o­

der Behandlungsflächen mit einem Fasern beinhaltenden Stoffgemisch beauf­

schlagt.

Die Behandlung bzw. Bearbeitung der Fasern erfolgt dabei durch Druckimpulse zwi­

schen den Fortsätzen, wie etwas Messern, Kanten usw., der jeweiligen Mahlober­

flächen. Ob die Fasern bei der Bearbeitung mehr geschnitten (Rösche Mahlung) 

oder mehr fibrilliert (Schmierige Mahlung) werden, hängt von einigen, dem Fach­

mann bekannten Parametern ab. Als Parameter können neben der Geometrie der 

Mahlwerkzeuge, der Einstellung des Mahlspalts bzw. der Behandlungszone, der 

spezifischen Kantenbelastung nach Brecht-Siewert, der eingesetzten Stoffdichte 

auch andere Faktoren eine Auswirkung auf die Mahlintensität des eingesetzten 

Stoffgemischs bzw. der bearbeiteten Fasern haben.

Um eine wirtschaftliche Mahlung oder Disperierung bei gleichzeitig hohem Durch­

satz an Stoffgemisch zu gewährleisten, sind bislang lediglich Anordnungen be­

kannt, in welchen die Mahlflächen und teilweise auch daran angrenzende Neben­

flächen in direktem Stoffgemischkontakt stehen. Dies bedeutet am Beispiel eines 

Doppelscheibenrefiners, wie beispielsweise in der DE10066175B4 offenbart, oder 

auch eines Trommelrefiners, wie beispielsweise in der EP2659061B1 offenbart, 

dass eine sehr hohe Energiemenge zur Bewegung der rotierenden Mahloberflä­

chen aufgewendet werden muss. Überdies erfordern die meisten bekannten An­

ordnungen ein Druckgehäuse um die Zufuhr von zu bearbeitendem Stoffgemisch 

in die Behandlungszone zu gewährleisten. In anderen Worten ist es erforderlich 

die gesamte bewegte Mahloberfläche beider am Behandlungsprozess eingesetz­

ten Mahlwerkzeuge mit dem Stoffgemisch zu beaufschlagen. In den meisten Fäl­

len sind überdies auch noch andere bewegte Teile, wie etwa Wellen, stoffge­

mischbeaufschlagt, wodurch ebenso ein Teil der eingesetzten Energiemenge nicht 

zur eigentlichen Behandlung der Fasern herangezogen werden kann. Überdies 

müssen bekannte Anordnungen oftmals mit aufwändigen Dichtlösungen ausge­

statten sein um eine kontrollierbare Zufuhr und/oder Abfuhr des Stoffgemischs zu 
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gewährleisten. Ferner sind bekannte Vorrichtungen oftmals sehr kompliziert aufge­

baut und verursachen relativ hohe Kosten für Wartungs- und Instandhaltungsar­

beiten, da die eingesetzten Garnituren bzw. Mahlwerkzeuge verschleißen und im­

mer einen Stillstand für Wartungsarbeiten erfordern.

Dem Fachmann sind auch andere Refiner Bauarten unter dem Begriff des „Hollän­

der Refiners“ bekannt, wobei eine nicht-druckbeaufschlagte trommelförmige Mahl­

oberfläche in eine Fasern beinhaltende Suspension eingetaucht wird. Ein kontinu­

ierlicher Betrieb ist jedoch nicht möglich, wodurch der Durchsatz an bearbeitetem 

Stoffgemisch sehr gering bleibt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, die Nachteile des Standes der Tech­

nik zu überwinden und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verfügung zu stel­

len, mittels derer ein Benutzer in der Lage ist, eine einfache, kostengünstige, pro­

zesssichere und insbesondere energieeffiziente Behandlung bzw. Bearbeitung ei­

nes Fasern beinhaltenden Stoffgemischs vorzunehmen. Eine weitere Aufgabe der 

Erfindung liegt darin, den Gesamtenergieaufwand und insbesondere die Leerlauf­

leistung bei Betrieb der Vorrichtung möglichst gering zu halten. Überdies soll mit 

der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren vorgestellt werden, 

welches mittels lediglich geringfügiger Anpassungen für die Behandlung unter­

schiedlicher Stoffdichten geeignet ist und unter anderem die Wartungsarbeiten 

wesentlich verkürzen bzw. verbilligen.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Ansprü­

chen gelöst.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung, insbesondere Refiner, zur Behandlung von 

Fasern eines Fasern beinhaltenden Stoffgemischs, umfasst zumindest ein Austritt­

selement zum Durchlass des faserhaltigen Stoffgemischs mit einer Austrittsöff­

nung und zumindest einer die Austrittsöffnung in eine Umfangsrichtung umgebend 

angeordneten ersten Mahloberfläche und zumindest eine Zustellvorrichtung zur 

Positionierung des Austrittselements. Zur Behandlung des Fasern beinhaltenden 

Stoffgemischs ist ein bewegbarer Behandlungskörper mit einer zweiten Mahlober­
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fläche relativ zum zumindest einen Austrittselement gegenüberliegend angeord­

net, wobei bei Durchlass des Fasern beinhaltenden Stoffgemisches durch das 

Austrittselement eine spaltförmige Behandlungszone zwischen der ersten Mahl­

oberfläche des Austrittselements und einer stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche 

der zweiten Mahloberfläche des bewegbaren Behandlungskörpers ausgebildet ist.

Beim entsprechend erfindungsgemäßen Verfahren werden zumindest die Verfah­

rensschritte:

- Bereitstellung eines Stoffgemischs, welches zumindest ein eine Flüssigkompo­

nente, bevorzugt Wasser, und Fasern, bevorzugt Zellstoff umfasst;

- Bewegen eines bewegbaren Behandlungskörpers relativ zum zumindest einen 

Austrittselement mit einer vorgebbaren Relativgeschwindigkeit;

- Durchpressen des Fasern beinhaltenden Stoffgemischs durch das zumindest 

eine Austrittselement mit einem vorgebbaren Prozessdruck;

- Behandlung des Stoffgemischs durch Ausbilden einer spaltförmigen Behand­

lungszone zur Behandlung von Fasern zwischen einer ersten Mahloberfläche des 

zumindest einen Austrittselements und einer stoffgemischbeaufschlagten Teilflä­

che einer zweiten Mahloberfläche des bewegbaren Behandlungskörpers durch 

Positionieren des Austrittselements relativ zum bewegbaren Behandlungskörper; 

angewandt.

Durch die Relativbewegung der zweiten Mahloberfläche des Behandlungskörpers 

relativ zum Austrittselement bzw. zur ersten Mahloberfläche, werden in der spalt­

förmig ausgebildeten Behandlungszone die Fasern des Stoffgemischs behandelt 

bzw. bearbeitet. Unter Behandlung wird im Kontext der vorliegenden Erfindung 

das Fibrillieren und/oder Kürzen und/oder Erhöhen der Bindefähigkeit von Fasern 

und/oder Disperieren, bis hin zur Herstellung von Nanofasern, verstanden. Auf 

diese Weise kann die Mahl- oder Mahlungsintensität eingestellt werden. Dabei 

kann die Intensität der Faserbehandlung durch den Arbeitsabstand bzw. Mahlspalt 

und/oder die Relativgeschwindigkeit der wirksamen Mahloberflächen bzw. Mahl­

garnituren zueinander und/oder das Design der Mahlgarnituren relativ gut einge­

stellt werden.
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Ein wesentlicher Vorteil, liegt in der energieeffizienten Anordnung der teilweise be­

kannten Komponenten, insbesondere in der Beaufschlagung lediglich einer Teilflä­

che der zweiten, am bewegbaren Behandlungskörper angeordneten, Mahloberflä­

che. Durch die Beaufschlagung von, im Vergleich zu bekannten Anordnungen, re­

lativ geringen Teilen der zweiten Mahloberfläche bzw. des bewegten Mahlwerk­

zeugs kann eine signifikante Reduktion der Leerlaufleistung erreicht werden. So­

mit kann der Gesamtenergieaufwand zum Betrieb, insbesondere Antrieb des Be­

handlungskörpers, der Vorrichtung gegenüber eine „vollflächig“ stoffgemischbe­

aufschlagter Mahloberflächen deutlich reduziert werden. Für eine weitere Erläute­

rung wird auf die beispielhaften, schematischen Darstellungen von Fig.la im Ver­

gleich zu den erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen und deren Diskussion 

verwiesen.

Weiters wird eine sehr schonende Behandlung der Fasern dadurch ermöglicht, 

dass hohe Drehzahlen des bewegbaren Behandlungskörpers bzw. Relativge­

schwindigkeiten zwischen erster und zweiter Mahloberfläche eingestellt werden 

können, wodurch die eingebrachte Mahlenergie im Vergleich zum Gesamtenergie­

aufwand relativ hoch ist.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist zur Behandlung einer Vielzahl von organi­

schen und/oder synthetischen Fasern, jedoch bevorzugt Zellstoff oder Zellulose, 

geeignet. Die Zufuhr des Stoffgemischs kann dabei über zumindest eine Versor­

gungseinrichtung zum Bereitstellen des faserhaltigen Stoffgemischs am Austritts­

element mit einem vorgebbaren Prozessdruck erfolgen. Der vorgebbare Prozess­

druck erzeugt einen kontinuierlichen Durchfluss des Stoffgemischs in der Behand­

lungszone und kann zur Variation einer Geschwindigkeitsänderung des Stoffge­

mischs in der Behandlungszone verwendet werden.

Die vorgestellte Vorrichtung erlaubt außerdem, dass lange und/oder nicht ausrei­

chend zerkleinerte bzw. bearbeitete Fasern und/oder anderes Störmaterial durch 

die Relativbewegung des Behandlungskörpers aus der Behandlungszone abge­

führt werden und ein Verstopfen der Vorrichtung verhindert werden kann. Somit 
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können eine relativ hohe Menge an Stoffgemisch bearbeitet und auch die Homo­

genität des bearbeiteten Stoffgemischs erhöht werden. Ebenso wird die Prozesssi­

cherheit erhöht.

Ferner können die verwendeten Mahloberflächen relativ einfach auf die Erforder­

nisse des zu bearbeitenden Stoffgemischs angepasst werden, wodurch mittels der 

erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. dem Verfahren sowohl eine Funktion als 

Disperger oder als Refiner mit dem gleichen Wirkprinzip realisiert werden kann. Es 

ist daher möglich sehr unterschiedliche Stoffdichten von 0.1 bis 35 Vol.%, und teil­

weise auch bis zu 50 Vol.%, zu bearbeiten, während bei herkömmlichen Disper­

gern oder Refinern Stoffdichten von 2 bis 35 Vol.% üblich sind. Einer der Gründe 

hierfür ist, dass die Abfuhr des Stoffgemischs in der Behandlungszone nicht so 

stark von der Nutgeometrie der beiden korrespondierenden Mahloberflächen ab­

hängt, sondern wesentlich durch die Relativbewegung der zweiten Mahloberfläche 

zur ersten Mahloberfläche unterstützt wird. Für sehr hohe Stoffdichten kann die 

Ausbildung der Versorgungseinrichtung als herkömmliche Fluidpumpe unter Um­

ständen nicht ausreichend sein und alternativ z.B. eine Förderschnecke oder der­

gleichen vorteilhaft sein.

Die erste und/oder zweite, oder weitere, Mahloberfläche/n können Zähne, Messer, 

oder gleichartig wirkende Fortsätze aufweisen, welche bei der Ausbildung der er­

findungsgemäßen Vorrichtung als Disperger im Betrieb zusammenwirkend inei­

nandergreifen, während sie bei der Ausbildung als Refiner bevorzugt als Messer­

reihen aneinander vorbei bewegt werden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann überdies relativ einfach und kostengüns­

tig hergestellt und betrieben werden, da komplizierte Bestandteile entfallen. Etwa­

ige Verschleißteile sind relativ einfach zugänglich und günstig zu ersetzen, 

wodurch die Einsatzzeiten signifikant erhöht werden können. Außerdem kann das 

zumindest eine Austrittselement unter Umständen sogar während des Betriebs der 

Vorrichtung gewechselt bzw. ausgetauscht werden.

Da das bearbeitete Stoffgemisch beim Austritt aus der Behandlungszone sehr 

stark beschleunigt wird, kann es auf einfache Weise in einem, zumindest Teile des 
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Behandlungskörpers und/oder des Austrittselements umgebenden, Gehäuse auf­

gefangen werden. Somit ist ein beträchtlicher Teil des Behandlungskörpers nicht 

in direktem Kontakt mit dem Stoffgemisch. Der Behandlungskörper lässt sich da­

her widerstandsarm bewegen, wodurch die gesamte Leistungsaufnahme signifi­

kant um den Betrag der eingesparten Leerlaufleistung reduziert werden kann. Dies 

impliziert weiters, dass kein Druckgehäuse zur Zu-/Abfuhr des Stoffgemischs ver­

wendet werden muss, sondern ein einfach gestaltetes Gehäuse für den Stofffang 

ausreicht.

Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn der bewegbare Behandlungskör­

per in eine Bewegungsrichtung im Wesentlichen seitlich, bevorzugt normal, zu ei­

ner Austrittselementachse des Austrittselements mittels einer Antriebsvorrichtung 

antreibbar ausgebildet ist.

Dies entspricht einer „aktiven“ und somit regelbaren Bewegung des bewegbaren 

Behandlungskörpers in die Bewegungsrichtung. Die Austrittselementachse ent­

spricht im Wesentlichen einer gedachten Längsachse durch das Austrittselement 

im Zentrum der Austrittsöffnung. Die Bewegung erfolgt dabei im Wesentlichen 

seitlich, bevorzugt normal, zur Austrittselementachse des Austrittselements und 

kann mittels der Antriebsvorrichtung eingeleitet und geregelt werden. Auf diese 

Weise können die Relativgeschwindigkeit und somit die Höhe der Mahlintensität in 

der Behandlungszone relativ einfach eingestellt werden.

Wie zuvor erläutert kann über die Drehzahl des Behandlungskörpers bzw. der Re­

lativgeschwindigkeit der zweiten Mahloberfläche die sogenannte Kantenbelastung 

bei den Mahloberflächen, also den Mahlwerkzeugen oder Mahlgarnituren, und da­

mit der Grad der Kürzung der Fasern während der Mahlung effektiv beeinflusst 

werden. Die spezifische Kantenbelastung nach Brecht und Siewert stellt eine weit­

hin bekannte Messung für die Mahlintensität dar. Die spezifische Kantenbelastung 

ist somit als Intensitätskenngröße zu verstehen, welche die eingetragene Energie­

menge über eine bestimmte Messer-/Kanten-/Rillenlänge in das Stoffgemisch an­

gibt. Die Mahlintensität ergibt sich aus dem Quotient aus reiner Mahlleistung und 

der sekündlichen Kantenlänge in J/m. Die reine Mahlleistung entspricht der Diffe­

renz aus der gesamten Mahlleistung und der Pumpleistung bzw. Leerlaufleistung.
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Je höher die Kantenbelastung ist, umso stärker werden die Fasern gekürzt, wäh­

rend eine geringere Kantenbelastung einen verstärkt fibrillierenden Effekt hat. 

Über eine Erhöhung der Drehzahl kann die Kantenbelastung gesenkt und umge­

kehrt durch eine Verminderung der Drehzahl gesteigert werden. Somit kann eine 

vorgebbare Qualität der bearbeiteten Fasern erfindungsgemäß relativ einfach ein­

gestellt werden. Als Antriebsvorrichtung sind demnach jede Art motorischer Art, 

wie etwa Elektro- oder Hydraulikmotoren, denkbar.

Ferner kann vorgesehen sein, dass der bewegbare Behandlungskörper rotations­

symmetrisch, etwa als eine Scheibe, Zylinder, Kegel, oder als bandförmig, wie 

etwa eine Kette oder Band, ausgebildet ist.

Die Auswahl der Geometrie des Behandlungskörpers kann vom Fachmann in An­

betracht der verfügbaren Platzverhältnisse, Fördermengen, Antriebsleistung und 

dergleichen vorgenommen werden. In gewissen Fällen können daher bandförmige 

Behandlungskörper von Vorteil sein, welche ebenfalls nur teilflächig mit Stoffge­

misch beaufschlagt werden. Die rotationssymmetrischen Behandlungskörper er­

lauben ebenso eine relativ simple, aufgabengemäße Konstruktion und können zu­

dem sehr formstabil ausgebildet sein ohne einen überhöhten Energieaufwand für 

die Bewegung in Kauf nehmen zu müssen, da jeweils nur eine stoffbeaufschlagte 

Teilfläche vom Stoffgemisch bespritzt wird.

Besonders vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein 

kann, dass der bewegbare Behandlungskörper als Scheibe seitlich, bevorzugt nor­

mal, zum Austrittselement rotierbar ausgebildet ist.

Bei der Ausführung als Scheibe oder Platte können die Vorteile einer günstigen 

Beschaffung, hoher Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand besonders gut 

genützt werden. Überdies können derartige Scheiben über geeignete Aufnahmen 

für separat anzuordnende Mahloberflächen verfügen, wodurch lediglich die ver­

schlissene Mahloberfläche im Bedarfsfall getauscht werden muss.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine Zustellvorrichtung 

parallel zu einer Rotationsachse der Scheibe, zur Einstellung eines vorgebbaren 
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Radialabstandes der Austrittselementachse von der Rotationsachse, beweglich 

ausgebildet ist.

Diese Ausführungsform erlaubt eine eigenständige oder auch zusätzliche Möglich­

keit zur Regelung der Relativgeschwindigkeit in der Behandlungszone, welche 

durch die unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Radi­

alabstand zur Rotationsachse relativ einfach einstellbar ist. Diese Maßnahme 

kann ergänzend oder auch anstatt einer Drehzahlregelung der Antriebseinrichtung 

vorgesehen sein und eine weitere wirkungsvolle Methode zur Einstellung der Mah­

lintensität bietet.

Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass zumindest die erste Mahloberflä­

che zumindest eine, bevorzugt mehr als zwei, Messerreihe/n aufweist.

Zur Ausführung der vorliegenden Erfindung ist zumindest eine „messerbewährte“, 

oder Kanten aufweisende, erste Mahloberfläche erforderlich. Die zweite Mahlober­

fläche kann unter Umständen lediglich eine Vielzahl von Zähnen aufweisen um die 

Druckstöße auf die Fasern des Stoffgemischs bei der Behandlung bzw. Bearbei­

tung aufzubringen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine besonders gute Behand­

lung, insbesondere Mahlung, erzielt werden kann, wenn beide Mahloberflächen 

eine Mehrzahl von Messerreihen aufweisen, wie dies bei einer als Refiner ausge­

bildeten Vorrichtung vorzugsweise der Fall ist.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die zumindest eine Messerreihe der ers­

ten Mahloberfläche eine geschlossene Mahlkante aufweist.

Durch die geschlossenen Mahlkanten kann eine Behandlung der zu behandelnden 

Fasern dahingehend verbessert werden, da ein auf diese Weise der unbehandelte 

Austritt des Stoffgemischs durch etwaige Nuten, Kanäle oder Rillen besser kon­

trollierbar oder sogar völlig vermeidbar wird. Dieses Erzwingen von Druckstößen 

und/oder Mahlkantenkontakten kann wesentlich zur Erhöhung der Mahleffizienz, 

also der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit die Fasern zu bearbeiten, beitragen. 

Ebenso kann durch diese Maßnahme die Prozessstabilität und Qualität der bear­

beiteten Fasern erhöht werden.
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Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die erste Mahloberfläche eine in Be­

wegungsrichtung größere Längserstreckung aufweist als in eine Querrichtung 

und/oder entgegen der Bewegungsrichtung.

Durch die Optimierung der Form der ersten Mahloberfläche kann eine Homogeni­

sierung des Stoffgemischaustritts entlang des Umfangs der ersten Mahloberfläche 

bewirkt werden. Auf diese Weise kann außerdem die Homogenität und/oder Quali­

tät des bearbeiteten Stoffgemischs verbessert werden, da die Mahlintensität über 

die wirksame erste Mahloberfläche in alle Richtungen verbessert, oder sogar im 

Wesentlichen gleich, werden kann.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine, bevorzugt mehr als 

zwei, Messerreihe/n der ersten Mahloberfläche konzentrisch zur Austrittsöffnung 

angeordnet sind.

Durch diese Maßnahme kann ein unkontrollierter Stoffgemischaustritt durch Nu­

ten, Rillen oder Kanäle effizient reduziert, oder sogar vermieden werden. Die Mes­

serreihen können dabei bevorzugt eine geschlossene Kantenlinie aufweisen, 

wodurch dieser Effekt weiter erhöht werden kann. Dieses Erzwingen von Druck­

stößen und/oder Mahlkantenkontakten kann wesentlich zur Erhöhung der Mahleffi­

zienz beitragen.

Gemäß einer besonderen Ausprägung ist es möglich, dass die erste Mahloberflä­

che zur stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche der zweiten Mahloberfläche des 

bewegbaren Behandlungskörpers im Wesentlichen formkomplementär ausgebildet 

ist.

Insbesondere bei gewölbten Innen- oder Außenflächen des Behandlungskörpers, 

wie etwa bei einem Zylinder oder einem Kegel, kann diese Maßnahme die Homo­

genität des Stoffgemischaustritts aus der Behandlungszone, welche zur unebenen 

stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche ausgebildet wird, erhöhen. Dies kann ent­

scheidend dazu beitragen die lokalen Austrittsgeschwindigkeiten und/oder die 

Mahlintensität auf die zu bearbeitenden Fasern in der Behandlungszone über die 

erste Mahloberfläche zu homogenisieren, was zur Erhöhung der Qualität beiträgt.
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Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass ein 

Endabschnitt zumindest eines Austrittselements zumindest teilweise um die Aus­

trittselementachse rotierbar, bevorzugt antreibbar rotierbar, ausgebildet ist.

Mithilfe eines rotierbar gelagerten Austrittselements, kann beispielsweise über 

eine geeignete Ausbildung der ersten Mahloberfläche eine „passive“ Rotation der 

ersten Mahloberfläche beim Durchlass des Stoffgemischs bewirkt werden. Beson­

ders vorteilhaft wird jedoch die Ausbildung eines separat antreibbaren, also rotier­

baren, Endabschnitts angesehen. In beiden Fällen kann der Verschleiß der ersten 

Mahloberfläche, welcher sich vornehmlich in Bewegungsrichtung des bewegbaren 

Behandlungskörpers ausbildet, durch eine „aktiv“ vorgebbare Rotation schritt­

weise, oder auch fortlaufend, kompensiert werden. Hierdurch kann eine gleichmä­

ßige Abnutzung bzw. Verschleiß der ersten Mahloberfläche erzielt werden, 

wodurch die Lebens- bzw. Einsatzdauer erhöht werden kann. Überdies kann dies 

zur Verbesserung einer kontinuierlich gleichbleibenden Qualität des bearbeiteten 

Stoffgemischs genutzt werden.

Insbesondere kann es vorteilhaft sein, wenn die zumindest eine Zustellvorrichtung 

zur Einstellung eines Arbeitsabstandes zwischen der ersten Mahloberfläche des 

zumindest einen Austrittselements und der stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche 

der zweiten Mahloberfläche des bewegbaren Behandlungskörpers ausrichtbar 

ausgebildet ist.

Dies kann eigenständig oder auch in Kombination mit anderen Maßnahmen, wie 

etwa der Einstellung der Relativgeschwindigkeit und/oder des Prozessdrucks des 

Stoffgemischs und/oder der Einstellung eines Radialabstandes im Falle eines 

scheibenförmigen Behandlungskörpers erfolgen.

Es kann dabei besonders vorteilhaft sein, die Relativgeschwindigkeit des beweg­

ten Behandlungskörpers, zur Einstellung von in der spaltförmigen Behandlungs­

zone ausgebildeten Mahlintensität, zu regeln. Ebenso kann es vorteilhaft sein, 

dass der Arbeitsabstand bzw. Mahlspalt zwischen dem zumindest einen Austritts­

element und der korrespondierenden stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche zur 

Einstellung von vorgebbaren Druckkräften auf den bewegten Behandlungskörper 

12 / 39
N2018/18100-AT-00



12

mittels zumindest der Zustellvorrichtung geregelt wird. Die erste Mahloberfläche ist 

mit der zweiten Mahloberfläche dabei nicht in direktem Kontakt. Die Druckkräfte, 

also ein Anpressdruck, können die gezielte Einstellung des Arbeitsabstandes und 

somit einer definierten Behandlungszone bewirken, da durch den lokalen Stoffge­

mischdurchfluss mit dem vorgebbaren Prozessdruck ein „Aufschwimmen“ und un­

ter Umständen die Ausbildung einer unkontrollierten Behandlungszone erfolgen 

könnte. Somit kann somit die Austrittsgeschwindigkeit des bearbeiteten Stoffge­

mischs beeinflusst werden, wodurch die Mahlintensität in der spaltförmigen Be­

handlungszone gezielt eingestellt werden kann.

Ferner kann vorgesehen sein, dass zumindest zwei Austrittselemente symmet­

risch in Umfangsrichtung und/oder Radialrichtung relativ zum bewegbaren Be­

handlungskörper angeordnet sind.

Durch die Anordnung mehrerer Austrittselemente, welche mit einem gemeinsa­

men Behandlungskörper jeweils eine Behandlungszone ausbilden lässt sich der 

Durchsatz an Stoffgemisch deutlich erhöhen. Dies ist insbesondere vorteilhaft, da 

sich im laufenden Betrieb bedarfsgemäß, eine oder mehrere Austrittselemente re­

lativ einfach „zu-/abschalten“ lassen und sogar Wartungsarbeiten einzelner Aus­

trittselemente möglich sind. Außerdem kann diese Maßnahme dazu genützt wer­

den, etwaige Biegemomente, welche durch den Prozessdruck und/oder die An­

pressdrücke auf den Behandlungskörper aufgebracht werden, zu verringern oder 

sogar vollständig zu kompensieren. Die erlaubt eine stabilere und wartungsärmere 

Vorrichtung.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass zumindest ein zweites Austrittsele­

ment einem ersten Austrittselement im Wesentlichen gegenüberliegend angeord­

net ist, wobei das erste Austrittselement einer zweiten Mahloberfläche des beweg­

baren Behandlungskörpers und das jeweils korrespondierende zweite Austrittsele­

ment einer, der zweiten Mahloberfläche gegenüberliegenden, dritten Mahloberflä­

che zugeordnet ist.
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Durch die Ausbildung mehrerer Austrittselemente, welche mit dem gemeinsamen 

Behandlungskörper jeweils eine Behandlungszone ausbilden lässt sich der Durch­

satz an Stoffgemisch ebenso deutlich erhöhen. Durch die gegenüberliegende An­

ordnung zweier korrespondierender Austrittelemente kann eine Reduktion der Bie­

gemomente, bis hin zu einer vollständigen Kompensation der Biegemomente, auf 

z.B. die Antriebsachse des Behandlungskörpers oder auch den Behandlungskör­

per selber, bewirkt werden. Diese Maßnahme kann sowohl bei bandförmigen Be­

handlungskörpern, wie auch bei rotationssymmetrischen Behandlungskörpern, wie 

etwa einem Zylinder oder einer Scheibe, von Vorteil sein, sofern sich die stoffge­

mischbeaufschlagten Teilflächen der korrespondierenden Austrittselemente im 

Wesentlichen an der zweiten und dritten Mahloberfläche gegenüberliegen.

Ebenso kann vorgesehen sein, dass entlang der Bewegungsrichtung und/oder im 

Wesentlichen normal zur Bewegungsrichtung des bewegbaren Behandlungskör­

pers zumindest zwei Austrittselemente angeordnet sind.

Es ist hierbei ebenso denkbar, dass die Austrittselemente in zumindest eine Rich­

tung gestaffelt, also zueinander versetzt, angeordnet sind. Die Anordnung mehre­

rer Austrittselemente erlaubt eine höhere Produktivität unter Verwendung lediglich 

eines gemeinsamen Behandlungskörpers. Dieser Vorteil ist analog zur Ausbildung 

der oben genannten, einander an zweiten und dritten Mahloberflächen gegenüber­

liegend angeordneten, Austrittselementen vor allem darin zu sehen, dass die Leis­

tungsaufnahme zum Antrieb des bewegbaren Behandlungskörpers nur geringfügig 

ansteigt oder sogar vernachlässigbar ist. Hierdurch kann sehr energieeffizient und 

kostengünstig eine große Menge an Stoffgemisch gleichzeitig bearbeitet werden. 

Es ist somit leicht vorstellbar, dass mehrere Austrittselemente entlang eines Zylin­

ders oder auch Kegels angeordnet sein können. Dabei können die Austrittsele­

mente grundsätzlich auch an der zweiten Mahloberfläche, also beispielsweise ei­

ner Außenfläche des Zylinders, einander gegenüberliegend angeordnet sein, 

wodurch eine Kompensation der Biegemomente auf die Antriebsachse des Be­

handlungskörpers bewirkt werden kann. Ebenso ist denkbar, die Austrittselemente 

in Umfangsrichtung einer Scheibe anzuordnen, was den gleichen Effekt auf die 

Scheibe bewirkt.
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Eine Erhöhung der Anzahl der Austrittselemente kann in jedem Fall eine wesentli­

che Erhöhung der stoffbeaufschlagten Teilflächen an der Gesamtoberfläche der 

zweiten und/oder dritten Mahloberfläche bewirken, welche erfindungsgemäß mit 

einer vergleichsweise niedrigen Erhöhung der Leerlaufleistung einhergeht.

Ferner können auch mehrere Austrittselemente einer gemeinsamen Verstellvor­

richtung und/oder Versorgungseinrichtung zugeordnet sein, wodurch sich eine 

sehr günstige Bauweise ergibt.

Vorteilhaft ist auch eine Ausprägung, gemäß welcher vorgesehen sein kann, dass 

zumindest der bewegbare Behandlungskörper von der Antriebsvorrichtung mittels 

zumindest einem berührenden und/oder berührungslosen Dichtelement, bevorzugt 

einer wartungsfreien Labyrinthdichtung, von einem Gehäuse abgedichtet angeord­

net ist.

Durch die relativ einfache Konstruktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann 

auf aufwändige Dichtungslösungen verzichtet werden. Die Behandlung des Stoff­

gemischs erfolgt zwar unter Beaufschlagung mit einem Prozessdruck, allerdings 

ist das Stoffgemisch nach Austritt in der Regel lediglich atmosphärischen Bedin­

gungen ausgesetzt. Zum Auffangen des bearbeiteten Stoffgemisches ist ein Ge­

häuse vorteilhaft, welches zumindest die stoffgemischbeaufschlagten Teilflächen, 

bevorzugt den gesamten Behandlungskörper, gegenüber der Umgebung ab­

schirmt. Zur Abdichtung der Gehäuseöffnungen wie etwa den Austrittselementen 

oder einer Antriebswelle können z.B. einfache berührende Gummidichtungen ver­

wendet werden, oder auch selbstdichtende, wartungsfreie Labyrinthdichtungen, 

wie sie dem Fachmann bekannt sind. Dies ermöglicht besonders lange Wartungs­

intervalle und geringe Herstellungskosten.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn dem Gehäuse ein Auffangbehälter zum 

Auffangen und/oder Weiterverarbeiten des bearbeiteten Stoffgemisches zugeord­

net ist. In gewissen Fällen kann eine im Wesentlichen vollständige Abdichtung des 

Gehäuses vorteilhaft sein, um den Behandlungsraum unter Unter- oder Überdruck 

zu setzen oder auch eine Schutzgasatmosphäre darin auszubilden, wodurch sich 

die Qualität des bearbeiteten Stoffgemischs gezielt beeinflussen lässt.
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Gemäß einer Weiterbildung ist es möglich, dass vor der Bereitstellung des Stoff­

gemischs eine chemische und/oder enzymatische und/oder mechanische Vorbe­

handlung, des Stoffgemischs vorgenommen wird.

Durch eine chemische und/oder enzymatische Vorbehandlung kann das Auftren­

nen der Faserbestandteile gezielt beeinflusst werden, wodurch die Behandlung 

bzw. Behandlung, insbesondere Zerkleinerung, der Fasern, erleichtert werden 

kann. Eine derartige Vorbehandlung kann in einer externen Vorrichtung erfolgen 

oder auch in einem dafür vorgesehenen Abschnitt der Versorgungseinrichtung. 

Ebenso ist eine mechanische Vorbehandlung zur Einstellung einer vorgebbaren 

Faserlänge bzw. Verteilung der Faserlängen und/oder -durchmesser denkbar. 

Derartige mechanische Vorbehandlungen, wie auch Sortieren, Sieben, etc. sind 

dem Fachmann hinlänglich bekannt. Somit kann eine geeignete Vorbehandlung 

zur Erhöhung der Qualität des bearbeiteten Stoffgemischs verwendet und in das 

erfindungsgemäße Verfahren integriert werden.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn zumindest die Verfahrensschritte des 

Durchpressens und Bearbeitens mit zumindest Teilen des bearbeiteten Stoffge­

mischs wiederholt werden.

Durch mehrmalige Behandlung des Fasern beinhaltenden Stoffgemischs, kann die 

Qualität und Homogenität des bearbeiteten Stoffgemischs erhöht werden. Es ist 

dabei denkbar zumindest Teile, oder auch die gesamte Menge, des bearbeiteten 

Stoffgemischs eines Durchgangs der Vorrichtung erneut zuzuführen. Dabei kann 

ein Kreislaufsystem zwischen Auffangbehälter und Versorgungseinrichtung sehr 

einfach dazu genutzt werden, eine vorgebbare Faserdurchmesser- und/oder -län­

genverteilung zu erzielen. In gewissen Fällen kann es vorteilhaft sein, die Flüssig­

keitskomponente des bearbeiteten und wieder für die erneute Zuführung vorgese­

henen Stoffgemischs anzupassen, indem beispielsweise Wasser hinzugefügt wird. 

Hierdurch kann ein besonders feiner Aufschluss der Faserbestandteile bei verhält­

nismäßig geringem Energie- und/oder Druckaufwand erreicht werden.

Zur erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. dem Verfahren können ein oder meh­

rere Sensoren zur Detektion, Steuerung und Überwachung von zumindest Teilen 
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der Vorrichtung und des Verfahrens genutzt werden. Derartige Sensoren sind dem 

Fachmann bekannt und werden daher nicht näher erläutert.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 schematische Schnittdarstellung durch eine Vorrichtung zu Behandlung 

von Fasern gemäß Stand der Technik (a) und Beispiel einer erfindungs­

gemäßen Anordnung (b);

Fig. 2 schematische Querschnittsdarstellung durch ein Austrittselement und 

einen Behandlungskörper mit jeweiligen Mahloberflächen zur Erläute­

rung des Funktionsprinzips;

Fig. 3 schematische Querschnittsdarstellung möglicher Ausführungsformen 

einer Vorrichtung mit zwei Austrittselementen welche in Umfangsrich­

tung an einer zweiten Mahloberfläche verteilt angeordneten (a) und an 

einer zweiten und dritten Mahloberfläche gegenüberliegend angeordnet 

sind (b);

Fig. 4 schematische Querschnittsdarstellung möglicher Ausführungsformen 

von Behandlungskörpern als Zylinder (a), Kegel (b) bzw. Band (c) mit 

mehreren Austrittselementen;

Fig. 5 schematische Darstellung möglicher Ausführungsformen von Austritts­

elementen mit einer ersten Mahloberfläche mit größerer Erstreckung in 

Bewegungsrichtung (a), oder konzentrisch angeordneten Messerreihen 

(b) in einer Untersicht, oder mit einer formkomplementären ersten Mahl­

oberfläche (c) in einer Untersicht;

Fig. 6 schematische Querschnittsdarstellung einer möglichen Ausführungs­

form eines Austrittselements mit rotierbarem Endabschnitt;
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Fig. 7 schematische Übersichtsdarstellung einer möglichen Anordnung einer 

Vorrichtung zur Behandlung von Fasern.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthalte­

nen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. 

gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der 

Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die 

unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lage­

angaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

In Fig. 1a ist eine schematische Darstellung eines Doppelscheibenrefiners gemäß 

dem Stand der Technik dargestellt. Diese Darstellung dient zur Erläuterung des 

Funktionsprinzips herkömmlicher, bekannter Behandlungsvorrichtungen, bei wel­

chen eine sehr hohe Energiemenge zur Bewegung der rotierenden Mahloberflä­

chen bzw. Garnituren aufgewendet werden muss. In der gewählten Darstellung er­

folgt die Zufuhr des Stoffgemischs 2 über eine Stoffgemischzufuhr 32 in ein Druck­

gehäuse 33. Der beweglich bzw. rotierbar angeordnete Rotor 34 bildet zu den 

beidseitigen Statoren 35 eine Behandlungszone 16 aus, welche sich über die ge­

samte Rotorfläche und die jeweiligen Statorflächen erstreckt. Die Bewegung des 

eingesetzten Stoffgemischs 2 ist schematisch durch Bewegungspfeile angedeutet. 

Die stoffgemischbeaufschlagten Oberflächen 36 sind zur besseren Veranschauli­

chung gepunktet dargestellt. Wie sehr einfach aus dieser Darstellung ersichtlich, 

ist es erforderlich die gesamte bewegte Oberfläche 36 beider am Behandlungspro­

zess eingesetzten Mahlwerkzeuge, also dem Rotor 34 und den Statoren 35, mit 

dem Stoffgemisch zu beaufschlagen. Die eingesetzten Mahlwerkzeuge sind in der 

Regel sehr aufwändig und teilweise kompliziert ausgebildet. Zudem ist auch die 

Welle des Rotors 34, sowie nicht am Behandlungsprozess wirksame Nebenflä­

chen, wie etwa die Seiten- bzw. Außenflächen des Rotors und der Statoren voll­

ständig mit dem Stoffgemisch 2, also auch mit dem Prozessdruck im Druckge­

häuse 33 beaufschlagt. Dies bewirkt eine sehr hohe Leistungsaufnahme bzw. er­

forderliche Leerlaufleistung der bekannten Vorrichtung. Sinngemäß gilt dies 
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ebenso für vollflächig stoffgemischbeaufschlagte Oberflächen von Refinern mit ei­

ner Trommel- oder Kegelanordnung, welche hier nicht dargestellt sind.

Nach der Behandlung bzw. Bearbeitung des Stoffgemischs 2 in einer bekannten 

Vorrichtung, wie in Fig. 1a gezeigt, erfolgt der Austritt des bearbeiteten Stoffge­

mischs bzw. der Fasern 5 durch eine Stoffgemischaustrittsöffnung 37. Bis zur 

Stoffgemischaustrittsöffnung 37 ist das Stoffgemisch 2 bzw. das bearbeitete Stoff­

gemisch 5 in der Regel dem Prozessdruck 15 ausgesetzt, weshalb nicht näher 

dargestellte, jedoch teilweise sehr aufwändige Dichtelemente 30 zur Abdichtung 

des Druckgehäuses 33 vorgesehen sein müssen.

Erfindungsgemäß erfolgt die Beaufschlagung eines Behandlungskörpers 7 mit ei­

nem Stoffgemisch 2 nur an stoffgemischbeaufschlagten Teilflächen 10 einer zwei­

ten Mahloberfläche 9, wie beispielhaft in Fig. 1b dargestellt. Diese stoffgemischbe­

aufschlagten Teilflächen 10 der zweiten Mahloberfläche 9 entsprechen in ihrer 

Größe und/oder Form im Wesentlichen den korrespondierenden ersten Mahlober­

flächen 8. Wie aus Fig. 1b ersichtlich, ist zur Behandlung des Fasern 3 beinhalten­

den Stoffgemischs 2 ein gemeinsamer bewegbarer Behandlungskörper 7 mit einer 

zweiten Mahloberfläche 9 relativ zum zumindest einen Austrittselement 11 gegen­

überliegend angeordnet. Im gewählten Ausführungsbeispiel sind zwei Austrittsele­

mente 11 von der Rotationsachse 24 des als Scheibe 22 ausgebildeten Behand­

lungskörpers 7 in Radialrichtung symmetrisch beabstandet angeordnet. Bei Durch­

lass des Fasern 3 beinhaltenden Stoffgemischs 2 durch die beiden Austrittsele­

mente 11 wird jeweils eine spaltförmige Behandlungszone 16 zwischen der ersten 

Mahloberfläche 8 des Austrittselements 11 und der stoffgemischbeaufschlagten 

Teilfläche 10 der zweiten Mahloberfläche 9 des bewegbaren Behandlungskörpers 

7 ausgebildet.

Durch den Vergleich von Fig. 1a und 1b kann relativ einfach der erfindungsge­

mäße Gedanke nachvollzogen werden, wobei erfindungsgemäß lediglich geringe 

Anteile der Gesamtoberfläche des Behandlungskörpers 7, also lediglich die Teilflä­

chen 10 der zweiten Mahloberfläche 9 stoffgemischbeaufschlagt werden. Die 

strichliert eingefassten Kreissegmentoberflächen an der zweiten Mahloberfläche 9 
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deuten an, dass das bearbeitete Stoffgemisch bzw. die bearbeiteten Fasern 5 teil­

weise „mitgenommen“ werden können. Dies bewirkt jedoch im Vergleich zum 

Stand der Technik nur einen vernachlässigbaren Anteil an der Leistungsaufnahme 

der Vorrichtung 1, da die Leerlaufleistung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 

nur einen geringen Teil des behandelten Stoffgemischs 5 auf der zweiten Mahl­

oberfläche 9 beschleunigt, welcher durch Fliehkräfte ohnedies in Richtung des Ge­

häuses 28 abtransportiert wird.

Das zumindest eine Austrittselement 11 zum Durchlass des faserhaltigen Stoffge­

mischs 2 weist jeweils eine Austrittsöffnung 12 und zumindest eine die Austrittsöff­

nung 12 in eine Umfangsrichtung umgebend angeordnete erste Mahloberfläche 8 

auf. In der gewählten Darstellung des Funktionsprinzips wird der Einfachheit hal­

ber auf die Darstellung von etwaigen Zustellvorrichtungen 18, Versorgungseinrich­

tungen 19, Antriebsvorrichtungen 20 etc. in Fig. 1b verzichtet. Für die Beschrei­

bung der Funktionsweise und möglicher Anordnungen der genannten Elemente 

wird auf die Diskussion der Fig. 2 bis Fig. 7 verwiesen.

Zur Verdeutlichung der Vorgänge bei der Behandlung der Fasern 3 in der Behand­

lungszone 16 sei auf die schematische Darstellung von Fig. 2 verwiesen. Der be­

wegbare Behandlungskörper 7 wird relativ zum zumindest einen Austrittselement 

11 gegenüberliegend angeordnet, wodurch zwischen dem Austrittselement 11 

bzw. der ersten Mahloberfläche 8 und der Stoffgemisch 2 beaufschlagten Teilflä­

che 10 der zweiten Mahloberfläche 9 des bewegbaren Behandlungskörpers 7 eine 

spaltförmige Behandlungszone 16 ausgebildet wird.

Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt umfasst das Stoffgemisch 2 eine Flüssig­

komponente sowie Fasern 3, welche insbesondere aus Zellstoff 4 oder Zellulose 

bestehen können. Das Stoffgemisch 2 wird mit einem vorgebbaren Prozessdruck 

15 durch das Austrittselement 11 gepresst. Der bewegbare Behandlungskörper 7 

kann dabei z.B. „passiv durch den Austritt des bearbeiteten Stoffgemischs bzw. 

der behandelten Fasern 5 aus der Behandlungszone 16 in eine Bewegungsrich­

tung 23 in eine Relativbewegung versetzt werden. Ebenso kann der Behandlungs­

körper 7 „aktiv durch eine, z.B. in Fig. 3 oder Fig. 7 dargestellte, Antriebsvorrich­
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tung 20 in Bewegungsrichtung 23 bewegt werden. Bei Durchlass des Fasern 3 be­

inhaltenden Stoffgemischs 2 durch das Austrittselement 11 werden in der spaltför­

mig ausgebildeten Behandlungszone 16 die Fasern 3 vorrangig durch Druckstöße 

behandelt. Diese Druckstöße auf die Fasern 3 werden durch die Relativbewegung 

der ersten und zweiten Mahloberfläche 8,9, insbesondere durch die an den jeweili­

gen Mahloberflächen angeordneten Zähne, Messer, Messerreihen 26, oder ähnli­

cher gleichartig funktionierender Elemente, bewirkt.

Wie sehr gut aus Fig. 2 in Zusammenschau mit Fig. 1, sowie Fig. 4 bis Fig. 6 ge­

sehen werden kann, wird die Relativbewegung des Behandlungskörpers 7 dazu 

genutzt das Verstopfen etwaiger Nuten 29 der ersten und/oder weiterer Mahlober­

flächen 8,9,13 zu vermeiden.

Die beispielhafte Ausführungsform in Fig. 1b stellt einen als Scheibe 22 ausgebil­

deten Behandlungskörper 7 dar. In diesem Fall ist der Behandlungskörper 7 um 

eine Rotationsachse 24 drehbar bzw. bewegbar gelagert. Das Austrittselement 11 

weist eine Austrittselementachse 21 auf, welche im Wesentlichen einer gedachten 

Längsachse durch das Austrittselement 11 im Zentrum der Austrittsöffnung 12 ent­

spricht. Wie aus Fig. 2 in Zusammenschau mit Fig. 1b und/oder Fig. 3 und Fig. 7 

besonders gut ersichtlich, kann die Relativgeschwindigkeit 27 in der Behandlungs­

zone 16 unter anderem durch den Radialabstand 25 zwischen Austrittsele­

mentachse 21 und Rotationsachse 24 eingestellt werden.

Aus der Zusammenschau von Fig. 2 mit Fig. 1b, Fig. 3 bis Fig. 7 kann ersehen 

werden, dass der bewegbare Behandlungskörper 7 in eine Bewegungsrichtung 23 

am Austrittselement 11 vorbeigeführt wird. Diese Relativbewegung erfolgt bevor­

zugt im Wesentlichen seitlich, besonders bevorzugt normal zu einer Austrittsele­

mentachse 21.

Die Ausbildung einer Zustellvorrichtung 18 zur Positionierung des Austrittsele­

ments 11 ist beispielhaft in den Fig. 3, 4 und Fig. 7 dargestellt und sinngemäß auf 

die Fig. 1b, 2 und 5 übertragbar. Wie insbesondere aus den Fig. 3a und b ersicht­

lich, kann die Zustellvorrichtung 18 dazu verwendet werden, das zumindest eine 

Austrittselement 11 in Richtung des Behandlungskörpers 7 und/oder quer dazu zu 
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bewegen. Eine derartige Zustellvorrichtung 18 kann insbesondere zur Einstellung 

des Arbeitsabstandes 17 verwendet werden.

In den Fig. 3a bis 3c sind Vorrichtungen 1 schematisch dargestellt, in welchen 

zwei oder mehrere Austrittselemente 11 relativ zu einem Behandlungskörper 7 an­

geordnet sind. Fig. 3a stellt dabei zwei Austrittselemente 11 dar, welche einer 

zweiten Mahloberfläche 8 des Behandlungskörpers 7 symmetrisch von der Rotati­

onsachse 24 beabstandet sind. In Fig. 3b ist eine Situation schematisch darge­

stellt, wobei zwei Austrittselemente 11 im Wesentlichen gegenüberliegend und 

symmetrisch zueinander an einer zweiten Mahloberfläche 8, respektive einer drit­

ten Mahloberfläche 9, des Behandlungskörpers 7 angeordnet sind. Durch die Aus­

bildung des Behandlungskörpers 7 als Scheibe 22 kann in den in Fig. 3a und b 

dargestellten Ausführungsformen eine Kompensation etwaiger Biegemomente an 

der Scheibe 22 und somit der Rotationsachse 24 kompensiert werden.

Die Versorgung des zumindest einen Austrittselements 11 kann jeweils über eine 

separate Versorgungseinrichtung 19 oder auch über eine gemeinsame Versor­

gungseinrichtung 19 zur Bereitstellung des Fasern 3 beinhaltenden Stoffgemischs 

2 erreicht werden. Der Einfachheit halber wird auf eine Darstellung derartiger Ver­

sorgungseinrichtungen 19 in den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5 verzichtet.

Der bewegbare Behandlungskörper 7 kann erfindungsgemäß als rotationssym­

metrischer Körper, wie etwa ein Zylinder oder eine Trommel oder ein Kegel oder 

eine Scheibe 22 ausgeführt sein, wie beispielhaft in den Fig. 1b bis Fig. 3 und Fig. 

4a, 4b oder Fig. 7 dargestellt. Alternativ dazu ist es möglich, den bewegbaren Be­

handlungskörper 7 bandförmig, etwa als Kette oder Band, auszubilden, wie aus 

Fig. 4c schematisch ersichtlich. Insbesondere aus Fig. 3 und 4 kann ersehen wer­

den, dass mehrere Austrittselemente 11 einem gemeinsam benutzten Behand­

lungskörper 7 zugeordnet sein können. Der bewegbare Behandlungskörper 7 

kann dabei mit einer Antriebsvorrichtung 20 verbunden sein, wie aus Fig. 3, 4 und 

7 ersichtlich. Eine derartige Antriebsvorrichtung 20 kann beispielsweise als Hyd­

raulik- oder Pneumatikmotor und besonders bevorzugt Elektromotor ausgebildet 

sein und über eine Drehzahlregelung verfügen.
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Die in Fig. 3, 4 und 7 schematisch dargestellte Zustellvorrichtung 18 kann zur Ein­

stellung eines Arbeitsabstandes 17 zwischen dem zumindest einen Austrittsele­

ment 11 und der Stoffgemisch 2 beaufschlagten Teilfläche 10 der zweiten bzw. 

dritten Mahloberfläche 9,13 des bewegbaren Behandlungskörpers 7 ausrichtbar 

bzw. positionierbar ausgebildet sind. Mittels einer derartigen Zustellvorrichtung 18 

kann auch ggf. der Radialabstand 25 eines Austrittselements 11 von der Rotati­

onsachse 24 eines als Scheibe 22 ausgebildeten Behandlungskörpers 7 einge­

stellt werden, wie in Zusammenschau mit Fig. 1b, Fig. 2 und Fig. 7 besonders gut 

ersichtlich. Ebenso ist vorstellbar, dass mittels einer gemeinsamen Zustellvorrich­

tung 18 mehrere Austrittselemente 11 gemeinsam relativ zum Behandlungskörper 

7 positioniert werden können. Ferner kann aus Fig. 3 und 4 ersehen werden, dass 

zumindest zwei Austrittselemente 11 in Umfangsrichtung und/oder Radialrichtung 

und/oder Längsrichtung relativ zum bewegbaren Behandlungskörper 7 angeordnet 

sein können. Die Austrittselemente 11 können dabei symmetrisch und/oder zuei­

nander versetzt an einer zweiten Mahloberfläche 8 und/oder dritten Mahloberflä­

che 9 angeordnet sein.

Nicht dargestellt ist eine besondere Ausführungsform an Zylindern, Kegeln, Bän­

dern oder Ketten, in welcher zumindest ein zweites Austrittselements 11 einem 

ersten Austrittselement 11 im Wesentlichen gegenüberliegend angeordnet ist, wo­

bei das erste Austrittselement 11 bzw. die erste Mahloberfläche 8 einer zweiten 

Mahloberfläche 9 des bewegbaren Behandlungskörpers 7 und das korrespondie­

rende, zweite Austrittselement 11 an einer der zweiten Mahloberfläche 9 gegen­

überliegenden dritten Mahloberfläche 13 angeordnet ist. Diese Situation ist für ei­

nen als Scheibe 22 ausgebildeten Behandlungskörper 7 aus Fig. 3b ersichtlich 

und kann vom Fachmann auf andere rotationssymmetrische und/oder bandför­

mige Behandlungskörper 7 extrapoliert werden.

In Fig. 5a bis c und Fig. 6 sind mehrere Austrittselemente 11 in verschiedenen 

möglichen Ausführungsformen dargestellt.

Fig. 5a zeigt dabei schematisch eine Untersicht eines Austrittselements 11 mit ei­

ner ersten Mahloberfläche 8, welche in Bewegungsrichtung 23 eine größere 

Längserstreckung aufweist als schräg und/oder quer dazu. Die Anordnung von
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Messern, Zacken, oder anderer Fortsätze an der ersten Mahloberfläche 8 kann 

vom Fachmann je nach der gewünschten Anwendung, wie etwa als Disperger o­

der Refiner, ausgewählt werden. Analog dazu gilt dies auch für die zweite und/o­

der dritte Mahloberfläche 9,13, welche nicht separat dargestellt sind. Das darge­

stellte Ausführungsbeispiel zeigt mehrere die Austrittsöffnung 12 umgebende, und 

nach außen hin verteilte, Messerreihen 26 welche durch Nuten 29 voneinander 

beabstandet sind. Bei Verwendung derartiger erster Mahloberflächen 8, kann de­

ren Form vom Fachmann auf die jeweilige Anwendung und Geometrie des Be­

handlungskörpers 7 hin optimiert werden. Die Behandlungszone 16 sollte wie zu­

vor erläutert im Wesentlichen zwischen der ersten Mahloberfläche 8 und der kor­

respondierenden stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche 10 der zweiten Mahlober­

fläche 9 ausgebildet werden.

Fig. 5b zeigt eine ähnliche Ausführungsform eines Austrittselements 11 mit einer 

ersten Mahloberfläche 8 in der Untersicht, wobei die Messerreihen 26 eine jeweils 

durchgehende und demnach geschlossene Mahlkante aufweisen. Zudem ist in der 

gewählten Darstellung eine konzentrische Anordnung der, durch Nuten 29 vonei­

nander beabstandeten, Messerreihen 26 ersichtlich.

Wie aus Fig. 5a und 5b sehr gut ersichtlich, kann durch die geeignete Konstruktion 

der ersten Mahloberfläche 8, insbesondere durch deren Geometrie und/oder Mes­

seranordnung, eine Homogenisierung des Stoffgemischaustritts 6 entlang des 

Umfangs der ersten Mahloberfläche 8 erzielt werden. Der Stoffgemischaustritt 6 ist 

durch Bewegungspfeile angedeutet.

Fig. 5c stellt eine schematische Schnittdarstellung durch ein Austrittselement 11 

eine die Austrittsöffnung 12 umgebende erste Mahloberfläche 8 sowie einen ge­

krümmten Behandlungskörper 7 dar. Die erste Mahloberfläche 8 ist zur Stoffge­

misch 2 beaufschlagten Teilfläche 10 des Behandlungskörpers 7 bzw. der zweiten 

Mahloberfläche 9 im Wesentlichen formkomplementär ausgebildet. Dabei sind ins­

besondere konkave und konvexe Formen der erste Mahloberfläche 8 vorstellbar, 

wie besonders gut in Fig. 5c ersichtlich.
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In Fig. 6 zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer weiteren mögliche Aus­

führungsform eines Austrittselements 11, wobei das Austrittselement 11 einen ro­

tierbaren Endabschnitt 14 aufweist. Dieser Endabschnitt 14 kann zur einfacheren 

Wartung einfach auswechselbar ausgebildet sein. Ebenso kann ein derartiger 

Endabschnitt 14 „passiv“ oder „aktiv“ rotierbar sein, wobei die „aktive“ Rotation 

mittels einer nicht dargestellten Rotationsvorrichtung vorgenommen werden kann. 

Es ist aus Fig. 6 leicht nachvollziehbar, dass ein etwaiger Verschleiß der ersten 

Mahloberfläche 8, insbesondere in Bewegungsrichtung 23, durch die inkremen­

telle und/oder kontinuierliche Rotation des Endabschnitts 14 über den Umfang der 

ersten Mahloberfläche 8 homogenisiert werden kann.

Die in Fig. 5a bis 5c und Fig. 6 dargestellten Austrittselemente 11 sowie deren 

Diskussionen können erfindungsgemäß in die Beschreibung der Fig. 1b, 2, 3, 4 

und 7 miteinbezogen werden. Ebenso sind deren Kombination im Rahmen der 

vorliegenden Erfindung und werden der Kürze halber nicht separat diskutiert, son­

dern auf die entsprechenden Diskussionen verwiesen.

In Fig. 7 ist eine schematische Übersichtsdarstellung der erfindungsgemäßen Vor­

richtung 1 gezeigt. Dabei zwei Austrittselemente 11 relativ zum bewegbaren Be­

handlungskörper 7 angeordnet. Die Positionierung des jeweiligen Austrittsele­

ments 11 wird mittels einer Zustellvorrichtung 18 vorgenommen. Die Zufuhr des 

Stoffgemischs 2 erfolgt über eine Versorgungseinrichtung 19. Der als Scheibe 22 

ausgebildete Behandlungskörper 7 wird von einer Antriebsvorrichtung 20 in eine 

Bewegungsrichtung 23 angetrieben.

Wie aus Fig. 7 ersichtlich, weist die Vorrichtung 1 ein Gehäuse 28 auf, welches in 

geöffnetem Zustand dargestellt ist. Das Gehäuse 28 dient in erster Linie dem 

Stofffang während der Behandlung und kann mittels einem oder mehrerer Dich­

telemente 30 zumindest gegenüber der Antriebsvorrichtung 20 abgedichtet sein. 

Derartige Dichtelemente 30 sind beispielhaft auch in Fig. 3 ersichtlich und können 

berührend oder auch berührungslos ausgebildet sein. Das bearbeitete Stoffge­

misch bzw. die bearbeiten Fasern 5 kann in einem Auffangbehälter 31 aufgenom­

men werden. Ebenso ist denkbar, dass die Versorgungseinrichtung 19 mit dem 

Auffangbehälter 31 verbunden ist, um ein Kreislaufprinzip zu verwirklichen.
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Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können die einzelnen Verfahrensschritte 

auch automatisiert und bevorzugt über eine zentrale, nicht dargestellte, Anlagen­

steuerung gesteuert werden. Überdies wird die Bedienung an einem Bedienpaneel 

oder auch Touchscreen zur Überwachung und Steuerung der Vorrichtung 1 ange­

dacht.

Die Einstellung einer vorgebbaren Verteilung an Faserlängen und/oder Faserquer­

schnitten und/oder deren Verteilung kann somit vom Benutzer vorgegeben werden 

und mittels einer Anlagensteuerung geregelt werden. Der mehrmalige Durchlauf 

von zumindest Teilen des bearbeiteten Stoffgemischs 5 kann ebenfalls zur Einstel­

lung der Homogenität und/oder Qualität der bearbeiteten Fasern 5 verwendet wer­

den.

Die Stoffdichte des Stoffgemischs 2 kann auf die Qualität des bearbeiteten Stoff­

gemischs 5 einen Einfluss haben. Mit der vorliegenden Vorrichtung 1 und dem 

korrespondierenden Verfahren können Suspensionen, also Stoffgemische 2, mit 

einem Faseranteil von 0,1 bis etwa 35 Vol.%, bevorzugt 1 bis etwa 20 Vol.%, si­

cher und einfach verarbeitet werden. Stoffdichten bis zu 50 Vol.% und darüber 

sind ebenso vorstellbar. Hierbei kann es unter Umständen erforderlich sein, dass 

der Fachmann auf geeignete Versorgungseinrichtungen 19 zurückgreift, welche in 

der Lage sind Stoffgemische 2 mit derart hohen Stoffdichten zu fördern. Hierzu 

sind z.B. Zuführschneckenanordnungen besonders geeignet.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausfüh­

rungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom­

binationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und 

diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch 

gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen 

Fachmannes liegt.

Der Schutzbereich ist durch die Ansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen. Einzel­

merkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen 
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unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinderi­

sche Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zu­

grundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so 

zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. 

ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend 

von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtli­

che Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden 

bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder

5,5 bis 10.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert 

und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (1), insbesondere Refiner, zur Behandlung von Fasern (3) 

eines Fasern (3) beinhaltenden Stoffgemischs (2), umfassend:

- zumindest ein Austrittselement (11) zum Durchlass des faserhaltigen Stoffgemi­

sches (2) mit einer Austrittsöffnung (12) und zumindest einer die Austrittsöffnung

(12) in eine Umfangsrichtung umgebend angeordneten ersten Mahloberfläche (8),

- zumindest eine Zustellvorrichtung (18) zur Positionierung des Austrittselements 

(11); dadurch gekennzeichnet, dass

zur Behandlung des Fasern (3) beinhaltenden Stoffgemischs (2) ein bewegbarer 

Behandlungskörper (7) mit einer zweiten Mahloberfläche (9) relativ zum zumindest 

einen Austrittselement (11) gegenüberliegend angeordnet ist, wobei bei Durchlass 

des Fasern (3) beinhaltenden Stoffgemisches (2) durch das Austrittselement (11) 

eine spaltförmige Behandlungszone (16) zwischen der ersten Mahloberfläche (8) 

des Austrittselements (11) und einer stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche (10) 

der zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren Behandlungskörpers (7) ausge­

bildet ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der 

bewegbare Behandlungskörper (7) in eine Bewegungsrichtung (23) im Wesentli­

chen seitlich, bevorzugt normal, zu einer Austrittselementachse (21) des Austritts­

elements (11) mittels einer Antriebsvorrichtung (20) antreibbar ausgebildet ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, 

dass der bewegbare Behandlungskörper (7) rotationssymmetrisch, etwa als eine 

Scheibe (22), Zylinder, Kegel, oder als bandförmig, wie etwa eine Kette oder 

Band, ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass der bewegbare Behandlungskörper (7) als Scheibe (22) 

seitlich, bevorzugt normal, zum Austrittselement (11) rotierbar ausgebildet ist.
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5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, dass die 

zumindest eine Zustellvorrichtung (18) parallel zu einer Rotationsachse (24) der 

Scheibe (22), zur Einstellung eines vorgebbaren Radialabstandes (25) der Austritt­

selementachse (21) von der Rotationsachse (24), beweglich ausgebildet ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass zumindest die erste Mahloberfläche (8) zumindest eine, be­

vorzugt mehr als zwei, Messerreihe/n (26) aufweist.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die 

zumindest eine Messerreihe (26) der ersten Mahloberfläche (8) eine geschlossene 

Mahlkante aufweist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass die erste Mahloberfläche (8) eine in Bewegungsrichtung

(23) größere Längserstreckung aufweist als in eine Querrichtung und/oder entge­

gen der Bewegungsrichtung (23).

9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 dadurch gekenn­

zeichnet, dass die zumindest eine, bevorzugt mehr als zwei, Messerreihe/n (26) 

der ersten Mahloberfläche (8) konzentrisch zur Austrittsöffnung (12) angeordnet 

sind.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass die erste Mahloberfläche (8) zur stoffgemischbeaufschlag­

ten Teilfläche (10) der zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren Behandlungs­

körpers (7) im Wesentlichen formkomplementär ausgebildet ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem Ansprüche 1 bis 9 dadurch gekennzeich­

net, dass ein Endabschnitt (14) zumindest eines Austrittselements (11) zumindest 
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teilweise um die Austrittselementachse (21) rotierbar, bevorzugt antreibbar rotier­

bar, ausgebildet ist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass die zumindest eine Zustellvorrichtung (18) zur Einstellung 

eines Arbeitsabstandes (17) zwischen der ersten Mahloberfläche (8) des zumin­

dest einen Austrittselements (11) und der stoffgemischbeaufschlagten Teilfläche

(10) der zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren Behandlungskörpers (7) 

ausrichtbar ausgebildet ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass zumindest zwei Austrittselemente (11) symmetrisch in Um­

fangsrichtung und/oder Radialrichtung relativ zum bewegbaren Behandlungskör­

per (7) angeordnet sind.

14. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass zumindest ein zweites Austrittselement (11) einem ersten 

Austrittselement (11) im Wesentlichen gegenüberliegend angeordnet ist, wobei 

das erste Austrittselement (11) einer zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren 

Behandlungskörpers (7) und das jeweils korrespondierende zweite Austrittsele­

ment (11) einer, der zweiten Mahloberfläche (9) gegenüberliegenden, dritten Mahl­

oberfläche (13) zugeordnet ist.

15. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass entlang der Bewegungsrichtung (23) und/oder im Wesentli­

chen normal zur Bewegungsrichtung (23) bewegbaren Behandlungskörpers (7) 

zumindest zwei Austrittselemente (11) angeordnet sind.

16. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch 

gekennzeichnet, dass zumindest der bewegbare Behandlungskörper (7) von der 

Antriebsvorrichtung (20) mittels einem berührenden und/oder berührungslosen
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Dichtelement (30), bevorzugt einer wartungsfreien Labyrinthdichtung, von einem 

Gehäuse (28) abgedichtet angeordnet ist.

17. Verfahren zur Behandlung von Fasern (3) eines Faser (3) beinhalten­

den Stoffgemischs (2), umfassend die Verfahrensschritte:

- Bereitstellung eines Refiners (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16;

- Bereitstellung eines Stoffgemischs (2), welches zumindest ein eine Flüssigkom­

ponente, bevorzugt Wasser, und Fasern (3), bevorzugt Zellstoff (4) umfasst;

- Bewegen eines bewegbaren Behandlungskörpers (7) relativ zum zumindest ei­

nen Austrittselement (11) mit einer vorgebbaren Relativgeschwindigkeit (27);

- Durchpressen des Fasern (3) beinhaltenden Stoffgemischs (2) durch das zumin­

dest eine Austrittselement (11) mit einem vorgebbaren Prozessdruck (15);

- Behandlung des Stoffgemischs (2) durch Ausbilden einer spaltförmigen Behand­

lungszone (16) zur Behandlung von Fasern (3) zwischen einer ersten Mahloberflä­

che (8) des zumindest einen Austrittselements (11) und einer stoffgemischbeauf­

schlagten Teilfläche (10) einer zweiten Mahloberfläche (9) des bewegbaren Be­

handlungskörpers (7) durch Positionieren des Austrittselements (11) relativ zum 

bewegbaren Behandlungskörper (7).

18. Verfahren nach Anspruch 17 dadurch gekennzeichnet, dass der be­

wegbare Behandlungskörper (7) in eine Bewegungsrichtung (23) im Wesentlichen 

seitlich, bevorzugt normal, zu einer Austrittselementachse (21) des Austrittsele­

ments (11) mittels einer Antriebsvorrichtung (20) bewegt wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 oder 18 dadurch gekenn­

zeichnet, dass die Relativgeschwindigkeit (27) des bewegten Behandlungskörpers

(7) zur Einstellung einer in der spaltförmigen Behandlungszone (16) ausgebildeten 

Mahlintensität, geregelt wird.

20. Verfahren einem der Ansprüche 17 bis 19 dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Arbeitsabstand (17) zwischen der ersten Mahloberfläche (8) des zumin­
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dest einen Austrittselements (11) und der korrespondierenden stoffgemischbeauf­

schlagten Teilfläche (10) der zweiten Mahloberfläche (9) zur Einstellung von 

Druckkräften auf den bewegten Behandlungskörper (7) mittels zumindest einer 

Zustellvorrichtung (18) geregelt wird.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20 dadurch gekennzeich­

net, dass vor der Bereitstellung des Stoffgemischs (2) eine chemische und/oder 

enzymatische und/oder mechanische Vorbehandlung des Stoffgemischs (2) vor­

genommen wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21 dadurch gekennzeich­

net, dass zumindest die Verfahrensschritte des Durchpressens und Behandelns 

mit zumindest Teilen des bearbeiteten Stoffgemischs (2) wiederholt werden.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22 dadurch gekennzeich­

net, dass während des Durchpressens ein Endabschnitt (14) des Austrittsele­

ments (11) um die Austrittselementachse (21) rotiert wird.
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Fig.3b
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Fig.4b
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Fig.4e
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Fig.7
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Fig.5b
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